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Magazin für Menschenrechte
Magazin für Menschenrechte im gebundenen A4-Offsetvolumen, 
eine Zeitschrift für Menschenrechte, Demokratie und Migration.

TERMINE 2025
- Vierteljährlich

 

Das Magazin widmet sich Menschen und ihren universellen Rechten im Kontext
aktueller gesellschaftspolitischer Fragen. Gut aufbereitete und informative
Beiträge gewähren Einblick in menschenrechtsrelevante Themen.

-  Politik - Soziales  
-  Kultur - Bücher
-  Wissenschaft - Jugend/Jugendkultur
-  International

AUFLAGE UND VERTEILUNG
- Druckauflage: 45.000

- Beilage in „Der Standard“: 30.000 (Wien: 20.000 / Bundesländer: 10.000)
- Verbreitung durch Kolportage: österreichweit 14.000
- Abos: 1.000

Aufgrund der Verteilung zeichnet sich die Leserschaft von MO-Magazin für Menschen-
rechte durch folgende Merkmale aus:

- hoher Anteil an Akademiker:innen und Student:innen
- hoher Anteil an sozialpolitisch interessierten und engagierten Leser:innen

 Ausgabe DU-Schluss Erscheinungstermin /
Beilagentermin

 März / Mai 25       17. Februar   Samstag, 8. März 2025

 Juni / August 25       19. Mai   Samstag, 7. Juni 2025

 September / November 25       18. August   Samstag, 6. September 2025

 Dezember 25 / Februar 26       10. November   Samstag, 29. November 2025



FORMATE UND PREISE 

 Format Platzierung Farben Größe Preis 

1/1 Seite U4 4C 186 x 244 mm 6.000 Euro  

1/1 Seite U2/U3 4C 180 x 244 mm 4.500 Euro  

1/1 Seite  4C 180 x 244 mm 3.700 Euro  

1/1 Seite abfallend* 4C 210 x 280 mm 3.700 Euro

1/2 Seite quer 4C 180 x 120 mm 2.000 Euro  

1/2 Seite hoch 4C 88 x 244 mm 2.000 Euro  

1/3 Seite quer 4C 180 x 80 mm 1.500 Euro 

1/4 Seite hoch 4C 88 x 120 mm 1.000 Euro 

1/8 Seite quer 4C 88 x 58 mm 500 Euro 

1/1 Seite  1C 180 x 244 mm 3.000 Euro  

1/1 Seite abfallend* 1C 210 x 280 mm 3.000 Euro

1/2 Seite quer 1C 180 x 120 mm 1.500 Euro  

1/2 Seite  hoch 1C 88 x 244 mm 1.500 Euro  

1/4 Seite hoch 1C 88 x 120 mm 750 Euro 

1/8 Seite quer 1C 88 x 58 mm 375 Euro 

Zusätzliche Werbeauftrittsmöglichkeiten/Werbeformen,  
Sondergrößen, Beilagen
Bitte ein gesondertes Offert anfragen. 

PAKETE: Paket 3+1 gratis, Paket 4+2 gratis 
Diese Angebote gelten nur bei der Buchung eines Paketes. 

* 3 mm Beschnittzugabe für alle Anschnittseiten



DRUCKDATEN 
Übermittlung der finalen Inserate als druckfähiges PDF.

Dateiformat: Druckfähige PDF-Dateien
CMYK Farben (Euroskala): Sonderfarben werden ggf. für den 4C Prozess umgewandelt. 
Papier: Offset, LWC Recycling matt, 80 g/m², Charisma silk, geheftet 
Druck: 4/4 fbg Skala, abfallend, Rollenoffset bis max 40/40% Farbdeckung 
Datenträger: an SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, A-1070 Wien
Per E-Mail: office@sosmitmensch.at

Verbindlicher Ausdruck
Den Daten ist ein verbindlicher Ausdruck anzuhängen oder nachzureichen. 

Korrektur
Daten werden nur auf politische und diskriminierende Inhalte überprüft,
keine Fehlerkorrekturen. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Alle Preise zuzüglich 5% Werbeabgabe, vorbehaltlich jeglicher Preisänderungen.
Als gemeinnütziger Verein sind wir Umsatzsteuer befreit.
Sämtliche Preise verstehen sich exklusive Agenturprovision.

KONTAKT 
MedieninhaberIn, HerausgeberIn: SOS Mitmensch
Zollergasse 15/2, A-1070 Wien 
T  +43 1 524 99 00, F +43 1 524 99 00-9 
E  info@sosmitmensch.at
www.sosmitmensch.at 

Anzeigenverkauf 
Mag. Ute Meißnitzer
E  ute.meissnitzer@sosmitmensch.at
T  +43 1 524 99 00-16

Druck 
Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Wiener Straße 80, A-3580 Horn
E  office@berger.at
www.berger.at



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1. Anzeigenaufträge werden für die Medieninhaberin durch schriftliche Bestätigung an den/die AuftraggeberIn 
rechtsverbindlich. Die Medieninhaberin behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen der Medieninhaberin abzulehnen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem/der AuftraggeberIn unverzüglich mitgeteilt. 

2. Der/die Werbungstreibende hat nur dann einen Anspruch auf einen Nachlass, wenn er/sie von vornherein 
einen Auftrag abgeschlossen hat, der zu einem Nachlass berechtigt. 

3. Platzierungsvereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn hierfür der im Anzeigentarif vorgesehene und in 
der Bestätigung ausdrücklich angegebene Platzierungszuschlag anerkannt wird. Der Ausschluss von Mitbewer- 
bern kann nicht vereinbart werden. 

4. Die Medieninhaberin gewährleistet bei geeigneten Druckunterlagen die drucktechnisch einwandfreie Wieder- 
gabe der Anzeige. Eventuelle Tonabweichungen bei Farbanzeigen liegen in den Besonderheiten des Druckverfah- 
rens begründet und können zu keinen Ersatzansprüchen führen. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. 
bei fernmüdlich veranlassten Änderungen und Abbestellungen übernimmt die Medieninhaberin keine Haftung. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen des Inserates. Nicht 
zurückgeforderte Druckunterlagen werden nach dieser Frist vernichtet. 

5. Anzeigentexte und Grafiken sind spätestens zum angegebenen Anzeigenschluss zur Verfügung zu stellen. Die 
Medieninhaberin nimmt keine urheberrechtliche Prüfung des ihr übermittelten Text- und Bildmaterials vor. 
Der/die AuftraggeberIn erklärt, nicht in die Urheberrechte anderer einzugreifen, und verpflichtet sich ausdrück- 
lich, die Medieninhaberin für alle ihr dadurch entstehenden Nachteile und Kosten schad- und klaglos zu halten. 
Darüber hinaus erklärt der/die AuftraggeberIn, der Medieninhaberin die Kosten und allfällige Strafen in einem 
gerichtlichen Entgegnungsverfahren zu ersetzen und allfällige Entgegnungen nach dem aktuellen Anzeigentarif 
zu bezahlen. Der/die AuftraggeberIn ist weiters verpflichtet, die Medieninhaberin auch hinsichtlich aller wett- 
bewerbsrechtlichen Schritte, die die Medieninhaberin aufgrund der Einschaltung treffen könnten, schad- und 
klaglos zu halten. 

6. Textanzeigen und solche, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht sofort als Anzeige erkennbar sind, werden als 
Werbung kenntlich gemacht. Die Medieninhaberin ist ermächtigt, insoweit es nicht einem ausdrücklichen 
Auftrag zuwiderläuft, drucktechnisch notwendige und vorteilhafte Änderungen an Inhalt und Aufmachung des 
Inserates vorzunehmen. 

7. Stornierung von Anzeigen und laufenden Aufträgen ist bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Anzeigenschluss 
in schriftlicher Form möglich (Einschreiben). Bei nicht rechtzeitigem Einlangen der Druckvorlagen wird der 
volle Preis der vereinbarten Anzeige berechnet. 

8. Die Rechnung ist umgehend nach Erhalt (der Rechnung und des Belegexemplars) zu bezahlen. 

9. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Sämtliche tatsächlich angelaufenen Mahn- und Inkassokosten sind bis zu einem Betrag von Euro 
1.100,- zu ersetzen. 

10. Bei Änderung der Anzeigepreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft. 

11. Der/die InserentIn erhält nach Erscheinen der Anzeige kostenlos ein Belegexemplar. 

12. Der Erfüllungsort ist Wien. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das in Wien für die Medieninhaberin 
örtlich zuständige Bezirksgericht vereinbart.



SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, A-1070 Wien 
T +43 1 524 99 00, F +43 1 524 99 00-9 
E info@sosmitmensch.at, www.sosmitmensch.at 


